




VERHALTEN EXTERNER 

MEDIENSCHAFFENDER

Wir legen großen Wert darauf, dass auch externe Me-

dienschaffende, die im Auftrag der FC Ingolstadt 04 

Fussball GmbH, des FC Ingolstadt 04 e.V. oder der 

Audi Sportakademie tätig sind – sei es als Journa-

list*innen, Fotograf*innen oder sonstige Dritte – die 

festgelegten Kinderschutzrichtlinien einhalten. Da 

Kinder und Jugendliche im Umfeld des Vereins all-

gegenwärtig sind, ist es unerlässlich, dass auch ex-

terne Akteure für den Kinderschutz sensibilisiert und 

entsprechend informiert werden.

Information und Sensibilisierung

Externe Medienschaffende werden umfassend über 

die Verhaltensrichtlinien und die Bedeutung des Kin-

derschutzes informiert. Diese Richtlinien werden 

den Medienschaf-fenden zur Verfügung gestellt, um 

sicherzustellen, dass sie sich der Risiken einer mög-

lichen Kindeswohlgefährdung bewusst sind und wis-

sen, wie sie im Umgang mit Kindern und Jugendli-

chen vorgehen müssen.

Prävention

Die zur Verfügung gestellten Verhaltensrichtlinien 

dienen dazu, das Risiko einer Kindeswohlgefährdung 

zu minimieren und gleichzeitig den Medienschaffen-

den die notwendige Sicherheit im Umgang mit jungen 

Menschen zu vermitteln. Die Richtlinien enthalten 

klare Anweisungen für eine respektvolle und sensible 

Berichterstattung sowie für eine angemessene Dar-

stellung von Kindern und Jugendlichen.

Zusammen. 
 TRANSPARENZ SCHAFFEN.

Leistungssport und Medien sind im modernen Alltag nicht mehr 

zu trennen – gerade deshalb ist ein streng regulierter Umgang mit 

ihnen essenziell.



AKTEUR*
INNEN

Die Umsetzung der Kinderschutzmaßnahmen erfor-

dert die Zusammenarbeit verschiedener Akteur*in-

nen und Schnittstellen. In diesem Kapitel werden die 

unterschiedlichen Akteur*innen vorgestellt, ihre je-

weiligen Aufgaben benannt und die Zusammenarbeit 

zwischen ihnen erläutert.

1. DIE KINDERSCHUTZBEAUFTRAGTEN 

PERSONEN (KSBP)

Die drei Kinderschutzbeauftragten Personen (KSBP) 

nehmen eine zentrale Rolle im Kinderschutzsystem 

ein. Ihre Aufgaben umfassen:

•	 Die Funktion als Anlaufstelle für Meldungen zu 

möglichen Grenzverletzungen und Gefährdungen.

•	 Die Bewertung eingehender Hinweise sowie die 

Einleitung notwendiger Maßnahmen.

•	 Die Koordination des weiteren Vorgehens und die 

Sicherstellung vertraulicher Abläufe.

•	 Die Rolle als Schnittstelle zwischen Verein, exter-

nen Fachstellen und der Vereinsführung.

•	 Die Durchführung von Schulungen sowie die Lei-

tung des Kinderschutzteams.

•	 Die Überwachung und Sicherstellung der Einhal-

tung aller Kinderschutzstandards im Verein.

2. DAS KINDERSCHUTZTEAM 

Das Kinderschutzteam besteht aus:

•	 Den drei Kinderschutzbeauftragten Personen 

•	 Einem/einer Vertreter*in der Geschäftsführung 

•	 Einem/einer Vertreter*in des Präsidiums

•	 Einem/einer Vertreter*in der Audi Sportakademie

•	 Einem/einer Vertreter*in des Nachwuchsleistungs-

zentrums (NLZ)

•	 Einem/einer Vertreter*in der Profimannschaft

•	 Einem/einer Vertreter*in der Frauenabteilung

•	 Einem/einer Vertreter*in des Kids & Teens Clubs
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•	 Einem/einer Vertreter*in der Fanbetreuung

•	 Einem/einer Vertreter*in der Verwaltung/Ge-

schäftsstelle 

•	 Einem/einer Vertreter*in der Audi Schanzer Fuß-

ballschule

Es fungiert als interne Steuerungsgruppe und Multipli-

kator für alle Themen rund um den Kinderschutz und 

kommt auf Einladung der Kinderschutzbeauftragten 

Personen regelmäßig zusammen, um das Anliegen 

Kinderschutz im FC Ingolstadt 04 und der Audi Sport-

akademie zu platzieren, Weiterbildungen zu organi-

sieren, oder über neue Entwicklungen zu diskutieren, 

um eine regelmäßige Überprüfung des Kinderschutz-

konzeptes sicherzustellen.

3. DAS FALLMANAGEMENTTEAM

Im Verdachtsfall stellen die Kinderschutzbeauf-

tragten Personen aus dem Kreis des Kinderschutz-

teams ein temporäres Fallmanagementteam zu-

sammen. Die Zusammensetzung wird bei Meldung 

eines Falls von den Kinderschutzbeauftragten Per-

sonen bestimmt. Es besteht so lange, wie die Be-

arbeitung des Falls dauert und ist gemeinsam für 

die Bearbeitung sowie Dokumentation verantwort-

lich. Es unterliegt der Geheimhaltungspflicht und 

besteht idealerweise aus einer ungeraden Anzahl 

von Mitglieder*innen (mindestens eine KSBP sowie 

eine leitende Person der betroffenen Abteilung und 

ggf. weitere Beteiligte), um Abstimmungsentschei-

dungen zu ermöglichen. Im Falle einer leitenden 

betroffenen Person, wird zur Wahrung der Unab-

hängigkeit für die Zusammensetzung eine Instanz 

höher herangezogen.

4. EXTERNES NETZWERK

Zur Bearbeitung der Verdachtsfälle ist die Einbezie-

hung eines externen Expert*innnen Netzwerks zent-

ral. Dazu zählen insbesondere zuständige Behörden 

sowie medizinische, psychologische und beratende 

Fachstellen, die den Verein fachlich unterstützen und 

bei der Klärung des Sachverhalts mitwirken

5.DIE INSOWEIT ERFAHRENEN FACHKRÄF-

TE (InsoFa)

Insoweit erfahrene Fachkräfte können unabhängig 

und anonym, ohne Meldepflichten in einem Ver-

dachtsfall beraten. Es erfolgt eine enge Abstimmung 

mit den Kinderschutzbeauftragten Personen und 

dem Kinderschutzteam, mit dem Ziel gemeinsam 

Schutzmaßnahmen im Sinne des Kindeswohls zu 

entwickeln und umzusetzen.

Zusammen.               
AUF TRET EN.
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KINDERSCHUTZTEAM

FALLMANAGEMENT-TEAM

EXTERNE KOOPERATIONEN

KINDERSCHUTZBEAUFTRAGTE
PERSONEN (KSBP)

JE NACH FALL:

mind. eine KSBP + leitende Person 
der betroffenen Abteilung + ggf. ex-
terne Expert*innen / InsoFA

Kids & Teens Club (m/w/d)

Audi Sportakademie (m/w/d)Geschäftsführung (m/w/d)KSBP 1 (m/w/d)

KSBP 2 (m/w/d)

KSBP 3 (m/w/d) Frauenabteilung (m/w/d)

Fanbetreuung (m/w/d)

NLZ (m/w/d)

Profiabteilung (m/w/d)

NLZ (m/w/d)
Verwaltung / 

Geschäftsstelle (m/w/d)
Audi Sportakademie (m/w/d)

Audi Schanzer 
Fußballschule (m/w/d)

Person X (m/w/d) Person Y (m/w/d) Person Z (m/w/d)

Externe
Fachberatungsstellen (m/w/d)

InsoFA (m/w/d) Rechtliche Beratung (m/w/d)

Präsidium (m/w/d)

Verwaltung 
Geschäftsstelle (m/w/d)

AK T EUR*INNEN

KSBP = Kinderschutzbeauftragte Personen; InsoFa = Insoweit erfahrene Fachkräfte



FALLMANAGEMENT

In unserem Schanzer Schild nimmt das Fallmanage-

ment eine zentrale Rolle ein. Trotz aller präventiver 

Maßnahmen können Fälle von Grenzüberschreitun-

gen oder Gewalt nicht vollständig ausgeschlossen 

werden. Daher haben wir einen Prozess entwickelt, 

der sicherstellt, dass wir im Verdachtsfall strukturiert, 

transparent und verantwortungsbewusst vorgehen 

sowie schnell, präzise und im Sinne der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen handeln.

Das Fallmanagement soll sicherstellen, dass im Falle 

einer tatsächlichen Gefährdung angemessen reagiert 

werden kann. Es umfasst sowohl die interne Kommu-

nikation als auch die Zusammenarbeit mit externen 

Fachstellen und Behörden. Ziel ist es, betroffene Kin-

der und Jugendliche wirksam zu schützen, Verant-

wortlichkeiten klar zu benennen und ein transparen-

tes Verfahren zu schaffen.

1. ABLAUF DES FALLMANAGEMENTS 

(INTERVENTIONEN)

Der Interventionsplan bietet einen Leitfaden für den 

Umgang mit Verdachtsfällen von Gewalt gegen Kin-

der und Jugendlichen. Diese Vorgaben geben den be-

teiligten Personen Sicherheit im Handeln und stellen 

sicher, dass die Betroffenen geschützt und angemes-

sen begleitet werden. Die Kinderschutzbeauftragten 

Personen stehen während des gesamten Prozesses 

als Ansprechpartner*in zur Verfügung. Während der 

gesamten Bearbeitung gilt die Pflicht zur Protokollie-

rung. Diese unterliegt der strikten Geheimhaltungs-

pflicht.

2. MELDUNG VERDACHTSFALL

Die Meldung eines Verdachtsfalls kann auf unter-

schiedlichen Wegen an die Kinderschutzbeauftrag-

ten Personen erfolgen. Ein solcher Verdacht kann von 

betroffenen Personen selbst, von Zeug*innen oder 

von Dritten geäußert werden, denen ein Vorfall anver-

traut wurde.

3. MELDENDE PERSONEN

Grundsätzlich kann jede Person einen Verdacht mel-

den, egal, ob als betroffene Person oder als Zeug*in: 

Spieler*innen, Trainer*innen, Mitarbeiter*innen, El-
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tern, Zuschauer*innen, Externe, etc. Innerhalb des 

Vereins ist das gesamte Personal verpflichtet, jeden 

Verdachtsfall unverzüglich und direkt an die zustän-

digen kinderschutzbeauftragten Personen weiterzu-

leiten. Diese Verpflichtung ist im internen Verhaltens-

kodex verbindlich geregelt.

5. SICHTBARKEIT UND ZUGÄNGLICHKEIT

Zur einfachen Erreichbarkeit der Meldeangebote wer-

den an verschiedenen Orten des Vereins Plakate und 

Sticker mit QR-Codes sowie Meldeboxen platziert. 

Diese sind insbesondere an folgenden Standorten zu 

finden:

•	 In den Kabinen und Fluren des Nachwuchsleis-

tungszentrums (NLZ)

•	 An den Trainingsplätzen

•	 In der Geschäftsstelle

•	 Im Stadion

•	 In der Fußballschule (inkl. mobiler Meldeboxen und 

QR-Codes sowie Hinweisen auf das Schanzer Schild)

•	 In der Audi Sportakademie, insbesondere in den 

Gemeinschaftsräumen und den privaten Zimmern 

der Bewohner, wenn es von den Bewohnern ge-

wünscht ist

6. AUFNAHME SACHVERHALT

Jeder Sachverhalt wird ernst genommen, protokol-

liert und, sofern die Meldung nicht anonym erfolgt ist, 

der meldenden Person schnellstmöglich rückgemel-

det. Darüber hinaus gilt insbesondere das Prinzip 

der Schweigepflicht.

Der Sachverhalt wird innerhalb von 72 Stunden ge-

prüft und gemäß unserem Fallmanagement einge-

ordnet. Bei der Einordnung und allen weiteren Schrit-

ten sollte bei Bedarf eine insoweit erfahrene Fachkraft 

(InsoFa) und/oder eine externe Beratungsstelle hin-

zugezogen werden. In allen Stufen gilt: Der Schutz 

der Betroffenen steht im Mittelpunkt. Eine Meldung 

an die zuständigen Behörden erfolgt – sofern nicht 

4. MELDEWEGE

Für die Meldung stehen mehrere Wege zur 

Verfügung:

	 Persönlich bei der Kinderschutz-

	 beauftragten Person

	

	 Per E-Mail

	 Schriftlich über stationäre oder 

	 mobile Meldeboxen (anonym)

	 In einer regelmäßig stattfindenden 	

	 Sprechstunde

	 Schanzer Stimme: QR-Code-basiertes 	

	  Meldeformular (anonym)

Zur Förderung einer offenen Meldekultur gibt 

es auch Meldewege, welche anonym genutzt 

werden können. Ziel ist es, alle Personen zu 

ermutigen, ihre Stimme zu erheben und Ver-

dachtsfälle zu melden.
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zwingend erforderlich – nur mit Zustimmung der be-

troffenen Person und ggf. deren Eltern. Ebenso ist die 

Weitergabe von Informationen an unbeteiligte Dritte 

strikt untersagt und darf ausschließlich nach Zustim-

mung des gesamten Teams erfolgen. Grundsatz: So 

viele Personen wie nötig, so wenige wie möglich ein-

beziehen.

7. DOKUMENTATION SACHVERHALT

Für die Dokumentation werden Protokollbögen ver-

wendet. Diese geben einen Leitrahmen vor und sol-

len gewährleisten, dass alle relevanten Informationen 

systematisch erfasst werden. Zudem sollen sie offen 

für situative Anliegen sein. Die einzelnen Dokumenta-

tionen werden sicher archiviert und stehen lediglich 

den zuständigen Personen zur Verfügung. 

8. BEWERTUNG VERDACHTSFALL

Erhärtet sich der Verdachtsfall, werden im Rahmen 

des Fallmanagements gemeinsam mit den zustän-

digen Akteur*innen (die Kinderschutzbeauftragten 

Personen und ggf. InsoFa) Informationen gesammelt 

und – falls erforderlich – Gespräche mit allen Beteilig-

ten geführt. Auf Wunsch der betroffenen Person kann 

zusätzlich eine Vertrauensperson zu diesen hinzuge-

zogen werden. Anschließend wird der Vorfall im Rah-

men des Fallmanagements eingeordnet:

•	 Bei einem Verstoß gegen den internen Verhaltens-

kodex findet ein gemeinsames Ge-spräch statt, in 

dem auf das Fehlverhalten hingewiesen wird. Die 

besprochenen Inhalte und Maßnahmen werden in 

einer schriftlichen Vereinbarung festgehalten. 

•	 Bei Unsicherheiten in der rechtlichen Einordnung 

wird eine juristische Beratung seitens des Vereins 

hinzugezogen. Betrifft ein strafrechtlich relevanter 

Verdachtsfall Mitarbeitende des FC Ingolstadt 04 

und der Audi Sportakademie, so wird dieser unver-

züglich den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. 

Bei anderen Personenkreisen wird gemeinsam mit 

der Rechtberatung geprüft, ob der Fall zur Anzeige 

gebracht. Entscheidungen über personelle Maß-

nahmen werden in Abstimmung mit der zuständi-

gen Führungskraft getroffen.

In beiden Fällen gilt: Die Dokumentation der gesam-

ten Untersuchung ist verpflichtend. Alle beteiligten 

Personen werden nach Abschluss über die Ergebnis-

se und den Ausgang informiert. Wird der Verdachts-

fall entkräftet, erhalten alle beteiligten Personen 

ebenfalls eine Rückmeldung. Anschließend tritt die 

im nächsten Kapitel beschriebene Rehabilitation für 

die beschuldigte Person in Kraft. Alle Verdachtsfäl-

le – unabhängig von ihrer Kategorie – werden im An-

schluss gemeinsam mit den beteiligten Akteur*innen 

reflektiert. Dabei kann ebenfalls auf externe Fachstel-

len oder insoweit erfahrene Fachkräfte zurückgegrif-

fen werden. Dieser Prozess stellt die Optimierung des 

aktiven Kinderschutzkonzepts sicher und fördert die 

Qualitätssicherung. 

9. REHABILITATION

Die Rehabilitation sowie der dazugehörige interne 

Ablaufplan greifen, wenn sich ein Verdachtsfall nicht 

bestätigt oder die Vorwürfe ausgeräumt werden konn-

ten. Sie dient in erster Linie dem Schutz und der Un-

terstützung von Personen, die zu Unrecht beschuldigt 

und dadurch verdächtigt wurden. Die Maßnahmen 
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zur Rehabilitierung geschehen durch das Leitungs-

personal in enger Absprache mit den Kinderschutz-

beauftragten Personen.

Das Einbinden externer Fach- und Beratungsstellen 

ist dabei ein wesentliches Ziel der Akteur*innen des 

Fallmanagement-Teams. Grundlage bildet die best-

mögliche Versorgung der beschuldigten Person und 

die Sicherstellung einer vollständigen Rehabilitation. 

Angebote wie psychologische Beratung oder Super-

vision unterstützen die Aufarbeitung und Verarbei-

tung der Geschehnisse. 

Der zu rehabilitierenden Person wird zugesichert, 

dass die Aufklärung mit der gleichen Intensität ver-

folgt wird, wie zuvor der Verdachtsfall selbst. Dies 

beinhaltet die vollumfassende Information aller invol-

vierten Personen und Abteilungen, um die vollständi-

ge Ausräumung des Verdachts zu gewährleisten. Die 

Wiederherstellung der Vertrauensbasis stellt dabei 

das oberste Ziel dar.

Sollte der nicht bestätigte oder ausgeräumte Ver-

dachtsfall innerhalb der Familie der beschuldigten 

Person zu Unstimmigkeiten geführt haben, wird die 

Einbeziehung dieser in den Rehabilitationsprozess 

ermöglicht – vorausgesetzt, dies entspricht dem aus-

drücklichen Wunsch der betroffenen Person.

10. NACHBEREITUNG UND REFLEXION

Die Nachbereitung und Reflexion eines Verdachts-

falls stellt einen elementaren Baustein im gesamten 

Prozess dar. Zum einen gewährleisten eine zielfüh-

rende Nachbereitung und Reflexion gegenüber den 

beteiligten Personen ein hohes Maß an Transparenz, 

Zusammen. 
     HANDELN.

Vertrauen sowie eine vollumfängliche Verarbeitung 

des Vorfalls. Zum anderen ist dieser Prozess ein wich-

tiger Punkt im kontinuierlichen Weiterentwicklungs- 

und Optimierungsprozess des gesamten Konzeptes.

So können im Rahmen der Nachbereitung Refle-

xionsgespräche mit dem betroffenen Kind bzw. Ju-

gendlichen, den sorgeberechtigten Personen sowie 

der beschuldigten Person stattfinden. Das primäre 

Ziel ist es, durch persönliche Gespräche das Erlebte 

zu verarbeiten sowie gegenüber der jeweiligen Per-

son durch eine klare und transparente Kommunika-

tion Vertrauen und einen verantwortungsvollen Um-

gang mit dem Vorfall zu sichern. Auf diese Weise wird 

eine potentielle Wiedereingliederung gewährleistet.

Im Rahmen eines internen Reflexionsprozesses 

sollen Abläufe und Strukturen sowie die Zusam-

menarbeit betrachtet werden. Hierbei arbeiten das 

Fallmanagement-Team sowie ggf. externe Fachbe-

ratungsstellen zusammen. Die Erkenntnisse aus der 

Nachbereitung fließen in einem nächsten Schritt, in 

die Weiterentwicklung des Kinderschutzkonzeptes 

ein und können Bestandteil von zukünftigen Work-

shops und Schulungen sein. Fortbildung und Sensibi-

lisierung aller beteiligten Personen ist hier das stetige 

Ziel.
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Intervent ionsplan

MELDUNG EINES VERDACHTSFALLS

AUFNAHME DES SACHVERHALTES
DURCH KSBP

VERDACHTSFALL: NEIN

BEANTWORTEN DURCH KSBP

REHABILITATION

EINBERUFEN DES
FALLMANAGEMENTTEAMS

VERDACHTSFALL: JA

WEITERLEITUNG DES FALLS AN
STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDE
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INTERNE SANKTIONEN / MASSNAHMEN

SAMMELN VON
INFORMATIONEN

VERDACHTSFALL
BESTÄTIGT SICH NICHT

VERDACHTSFALL
BLEIBT BESTEHEN

VERSTOSS GEGEN
INTERNE RICHTLINIEN

STRAFRECHTLICH
RELEVANT

EVALUATION & NACHBEREITUNG – INFORMATION
DER BETEILIGTEN ÜBER ERGEBNISSE

BEANTWORTEN DURCH KSBP

BEI BEDARF EINBINDUNG INSOFA UND/ODER
EXTERNE BERATUNGSSTELLE

PRÜFUNG DES SACHVERHALTES

KSBP = Kinderschutzbeauftragte Personen; InsoFa = Insoweit erfahrene Fachkräfte



AUSBLICK

Uns ist bewusst, dass Kinderschutz kein einmalig ab-

geschlossener Vorgang, sondern ein dynamischer 

und stetiger Prozess ist, der kontinuierliche Weiter-

entwicklung und ein aktives Handeln erfordert. Mit der 

Fertigstellung dieses Kinderschutzkonzeptes haben 

wir einen wichtigen Grundstein gelegt, doch der ei-

gentliche Schutz der Kinder und Jugendlichen beginnt 

erst mit der aktiven Umsetzung, der fortlaufenden 

Evaluierung sowie der daraus resultierenden Anpas-

sung des Konzeptes. Neue Erkenntnisse oder ge-

setzliche Vorgaben, aber auch konkrete Erfahrungen 

in unserem Arbeitsalltag, können zu Veränderungen 

führen, die im Schanzer Schild berücksichtigt werden 

müssen. Diese möglichen Veränderungen sehen wir 

nicht als Kritik an unserer bisherigen Arbeit, sondern 

vielmehr als Chancen, um unsere Maßnahmen noch 

effektiver zu gestalten und den Schutz der uns anver-

trauten Kinder und Jugendlichen weiter auszubauen. 

Um zu reflektieren, inwieweit die im Schanzer Schild 

festgelegten Maßnahmen umgesetzt und in unseren 

Arbeitsalltag integriert werden, geben wir jährlich im 

Rahmen der Lizenzierung und des Nachhaltigkeitsbe-

richts einen Rückblick wie auch einen Ausblick über 

Aktionen im Bereich Kinderschutz.

Wir müssen die Kinder und Jugendlichen weiterhin 

beteiligen und Selbstwirksamkeitserfahrungen er-

möglichen. Dabei ist es unabdinglich mit den Kindern 

und Jugendlichen zu sprechen und eben nicht über 

sie. Nur so können wir unser Ziel erreichen, eine Kul-

tur des Hinsehens zu entwickeln und alle Beteiligten – 

seien es Kinder und Jugendliche, Mitarbeitende oder 

auch die Sorgeberechtigten – dazu ermutigen, sich 

zu äußern und aktiv gegen jegliche Form von Grenz-

überschreitungen und Gewalt zu positionieren. 

Denn eine Sache ist klar: Kinderschutz geht uns alle 

an! 

Zusammen. 
   SCHANZER.
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UNSERE
PARTNER

Kindernothilfe

www.kindernothilfe.de

Die Kindernothilfe setzt sich dafür ein, dass 

Kinder und Jugendliche im Sport besser 

geschützt werden und Sportvereine zu 

sicheren Orten werden. Gleichzeitig sollen 

auch Trainer und Verantwortliche klare 

Orientierung bekommen, um in einem 

geschützten Rahmen arbeiten zu kön-

nen. Dafür berät, begleitet und schult die 

Organisation Vereine und Verbände rund 

um partizipative und ganzheitliche Kinder-

schutzkonzepte.
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Wirbelwind Ingolstadt e.V. – 

Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt

Am Stein 5

85049 Ingolstadt

www.wirbelwind-ingolstadt.de

Telefon 0841/17353

E-Mail 	 beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de



Frauenhaus Ingolstadt (Caritas)

Caritas-Kreisstelle Ingolstadt

Jesuitenstr. 1

85049 Ingolstadt

www.caritas-frauenhaus.de

Telefon +49 841 309700

Mail 	 frauenhaus@caritas-ingolstadt.de

Wir sind für alle Frauen da, die Misshand-

lungen akut ausgesetzt oder davon be-

droht sind, natürlich auch für deren Kinder. 

Wir bieten auch für Vereine und Verbände, 

politische Parteien, Frauengruppen und 

andere Interessenten Vorträge und Infor-

mationen zum Thema „Häusliche Gewalt“ 

an. Weitere Informationen finden Sie auf 

unserer Website.

Erziehungs- und Familienberatung 

Psychologische Beratungsstelle für 

Kinder, Jugendliche und Familien 

Gabelsbergerstraße 46 

85057 Ingolstadt 

www.eb-ingolstadt.de

Telefon 0841 / 99 35 440  

Wir sind eine psychologische Beratungs-

stelle für Kinder, Jugendliche und Eltern 

aus Ingolstadt und dem Landkreis Eich-

stätt und bieten psychologische Diagnos-

tik, Beratung und Therapie an. Die Bera-

tung ist kostenlos und wir unterliegen der 

Schweigepflicht.

Männerhilfetelefon

maennerhilfetelefon.de

Telefon 0800 1239900

Mail 	 beratung@maennerhilfetelefon.de

Das Modellprojekt Hilfetelefon „Gewalt an 

Männern“ bietet eine anonyme, nieder-

schwellige Beratungsstelle für Männer, 

die in jeder Form Gewalt erleben – im 

häuslichen Umfeld, in der Öffentlichkeit, 

am Arbeitsplatz oder in Institutionen. Über 

Hotline und Online-Beratung erhalten Be-

troffene Entlastung, erste Stabilisierung 

und Unterstützung beim Ausstieg aus der 

Gewaltsituation sowie bei der Aufarbei-

tung früherer Erfahrungen. Ziel ist die Be-

endigung der Gewalt und die Begleitung in 

allen Phasen einer Gewaltbeziehung.
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Familien- und Lebensberatung

www.skf-ingolstadt.de

Telefon 0841 93755 0

Mail 	 info@skf-ingolstadt.de

Der Sozialdienst katholischer Frauen 

Ingolstadt e.V. bietet Beratung und Hilfe 

zur Selbsthilfe für Eltern, Kinder und Ju-

gendliche, Familien und Einzelpersonen, 

offen für alle Hilfesuchenden, unabhängig 

von ethnischer, kultureller und religiöser 

Herkunft.

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

www.hilfetelefon.de

Telefon 116 016

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 

berät unter 116 016 und online auf www.

hilfetelefon.de  zu allen Formen von 

Gewalt - rund um die Uhr, anonym und 

kostenfrei.

Kinder- und Jugendtelefon

www.nummergegenkummer.de

Telefon 116 111
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Antidiskriminierungsstelle

Rathausplatz 4

85049 Ingolstadt

Telefon 0841 305-1165

Mail 	 antidiskriminierungsstelle@ingolstadt.de

Die Antidiskriminierungsstelle steht für Re-

spekt, Gleichstellung und Wertschätzung. 

Diskriminierungen können (auch anonym) 

statistisch erfasst werden. Es kann eine ver-

trauliche Beratung auf Wunsch erfolgen.



Gleichstellungsstelle

Rathausplatz 4/III.

85049 Ingolstadt

Telefon 0841 305 1166

Die städtische Gleichstellungsstelle 

arbeitet für mehr Gleichberechtigung, 

mehr Chancengleichheit, ein offenes 

Miteinander und weniger Diskriminierung. 

Die Themen der Gleichstellungsarbeit 

umfassen zum Beispiel: Geschlechter-

gerechtigkeit, Diversität, Lohngerechtig-

keit, Sexismus, Gewalt gegen Frauen. 

Die Gleichstellungsbeauftragten beraten 

vertraulich.
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